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   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Tote Auerhenne wird im Wald aufgefunden – 
offensichtlich Fallwild … 

            Rechtliche Position der Raufußhühner in NÖ 

 In Niederösterreich sind die Raufusshühner 
(Auerwild, Birkwild, Rackelwild, Haselwild, 
Alpenschneehuhn)… 

                                           … „jagdbare Wildarten“ 

Dr. Peter Lebersorger 

   Rechtlicher Status ? 

     Eigentümer?, Aneignungsberechtigter?, 

     Meldung?, Statistik?, Behörde? 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Raufusshühner haben in NÖ folgende 
Schusszeit in der NÖ Jagdverordnung: 

 Auerwild  keine Schusszeit 

 Birkwild  keine Schusszeit 

 Rackelhahn  1.5. - 31.5.  und  1.10. -  28.3. 

 Haselhahn  1.9. bis 31.10. 

 keine absichtliche Störung insbesondere 
während der Brut-, Nist- und Aufzuchtszeit; 

     keine absichtliche Zerstörung, Entnahme oder 
Entfernung von Eiern oder Nestern; 

 kein Verkauf, kein Handel,  
Dr. Peter Lebersorger 

   Verbote im NÖ Jagdgesetz … für das Federwild: 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Ausnahmen von diesen Verboten sind 
durch Verordnung der Landesregierung 
möglich… 

 …wenn die Population trotz der Ausnahme 

     in einem günstigen Erhaltungszustand bleibt   

     UND 

Dr. Peter Lebersorger 

   …wenn es keine andere zufriedenstellende 

     Lösung gibt   UND 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 …wenn ein Grund eine solche Ausnahme 

     rechtfertigt: 

Dr. Peter Lebersorger 

   Volksgesundheit, öffentliche Sicherheit; 

     Luftfahrt; Abwendung erheblicher 

     Schäden an Kulturen oder Viehbeständen; 

     Schutz der wildlebenden Tierwelt; 

     Forschungszwecke; Wiederansiedlung; 

     selektiver Fang, Haltung oder eine andere  

     vernünftige Nutzung in geringen Mengen; 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Eine solche Verordnung muss detailliert 
regeln… 

 Bezirksverwaltungsbehörden könnten per 
Gesetz oder Verordnung ermächtigt werden, 
gleichartige Ausnahmen zuzulassen, wenn all 
diese Gründe für die Ausnahme vorliegen 

Dr. Peter Lebersorger 

   für welche Art die Ausnahme gilt; 

     zugelassene Fang- oder Tötungsmethoden; 

     Zeitliche und örtliche Umstände der Ausnahme; 

     Art der strengen Überwachungsmaßnahmen; 

     Art der Kontrollen; 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 NÖ Auer- und Birkhahnenverordnung –     
gestützt auf  § 3 Abs. 6 Ziff 3 lit. f NÖ Jagdgesetz 

 Für Auerhuhn und Birkhuhn  

NÖ Auer- und Birkhahnenverordnung – seit 8.4.2008 

 Sicherstellung der Erhaltung, nachhaltige 
Nutzung in geringen Mengen, Vermeidgung der 
Störung des Reproduktionsprozesses und 
Sicherstellung der Selektivität von Entnahmen 

Dr. Peter Lebersorger 

   Ziel ist die Vermeidung von möglichen Risiken 

     für diese Wildarten, die mit einer Erteilung von 

     Ausnahmen in der Brut-, Nist- oder Aufzuchts- 

     zeit verbunden sein könnten, durch: 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Bescheid der Bezirksverwaltungsbehörde: 

     Nur männliche Exemplare (Hahnen) – 1.5. – 31.5.; 

     In diesem Zeitraum nur innerhalb von 3 Wochen; 

     Auerhahnen nur in den geraden Jahren, 

     Birkhahnen nur in den ungeraden Jahren. 

NÖ Auer- und Birkhahnenverordnung – seit 8.4.2008 

 Entnahme nur durch Abschuss; 

 Jagdrechtliche Vorschriften sind einzuhalten – 
damit auch die Abschussplanung; 

 Kein Einsatz von Hunden vor dem Schuss; 

 Kein Fang. Dr. Peter Lebersorger 

   Keine Erlegung von dominanten Hahnen; 

   Nachweis einer gesicherten Teilpopulation von 

     mindestens 16 Hahnen – durch den NÖ LJV 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Maximale Höchstanzahl ist vorgegeben nach 
Bezirksverwaltungsbehördensprengeln: 

 Auerwild max. 14 Stück; Birkwild max. 15 Stück. 

NÖ Auer- und Birkhahnenverordnung – seit 8.4.2008 

 Informationspflicht durch Grünvorlage und 
Markierung des erlegten Hahnes; 

 Bericht an die Landesregierung jährlich bis 31.8. 
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   Lilienfeld  3 AH  4 BH 

   Neunkirchen 5 AH  6 BH 

   St. Pölten  1 AH  1 BH 

   Scheibbs  3 AH  3 BH 

   Wr. Neustadt 2 AH  1 BH  



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Richtlinie 2009/147/EG – Vogelrichtlinie 

     … über die Erhaltung der wildlebenden 

     Vogelarten 

                                        Die Raufußhühner in der EU 

 …hat den Schutz, die Bewirtschaftung und die  

     Regulierung dieser Arten zum Ziel und regelt  

     die Nutzung all dieser Arten ! 

DAHER: VOGELRICHTLINIE (NICHT  V-SCHUTZ-RL) 
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   …sämtliche wildlebenden Vogelarten die im  

     europäischen Gebiet der Mitgliedstaaten  

     heimisch sind… ERHALTUNG !!! 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Richtlinie 2009/147/EG – Vogelrichtlinie 

                                        Die Raufußhühner in der EU 

 Besondere Schutzmaßnahmen hinsichtlich der 
Lebensräume, Einrichtung von geeigneten 
Schutzgebieten – und Maßnahmen gegen die 
Beeinträchtigung der Lebensräume und gegen 
die Belästigung der Vögel, auch ausserhalb 
dieser Schutzgebiete ! 
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   In Anhang I – Haselhuhn, Alpenschneehuhn, 

                             Birkhuhn, Auerhuhn 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 In Anhang II Teil A – Alpenschneehuhn 

                                        Die Raufußhühner in der EU 

 Österreich hat Haselhuhn, Birkhuhn und 
Auerhuhn „angekreuzt“ – hat also reklamiert, 
dass nach Artikel 7 Absatz 3 die Bejagung dieser 
Arten zugelassen werden kann. 

 Die Bejagung des Haselhuhns im Herbst stützt 
sich auf diese „Kreuzchen“ in Anhang II Teil B 
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   In Anhang II Teil B  – Haselhuhn, Birkhuhn, 

     Auerhuhn 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Die Bejagung im Frühjahr (1.5 – 31.5. – 
davon 3 Wochen) stützt sich auf eine 
Ausnahme nach Artikel 9: 

                                        Die Raufußhühner in der EU 

 Diese Derogationsbestimmung wurde von 
Österreich in 7 Bundesländern genutzt – und ist 
zwischenzeitig von der Europäischen 
Kommission anerkannt worden.  

Dr. Peter Lebersorger 

   NÖ Auer- und Birkhahnenverordnung 

   Artikel 9 Absatz 1 lit. c :     „unter streng über-  

     wachten Bedingungen     selektiv   jede andere  

     vernünftige Nutzung     in geringen Mengen 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Ausnahmeregelungen nach Artikel 9 ziehen 
eine Berichtspflicht nach sich (jährlich) 

                                        Die Raufußhühner in der EU 

 Leitfaden für die Vogelrichtlinie wurde von der 

     Europäischen Kommission herausgegeben 
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   Frühjahrsjagd ist eine Ausnahme: „unter streng  

     überwachten Bedingungen selektiv den Fang,  

     die Haltung oder jede andere vernünftige  

     Nutzung bestimmter Vogelarten  

     in geringen Mengen“ 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Zusätzlich sind noch Verbote zu beachten: 

                                        Die Raufußhühner in der EU 

 Möglichkeit der Genehmigung des Verkaufs von 
lebenden oder toten Vögeln, Teilen oder 
Erzeugnissen … 

 … soferne diese Vögel rechtmäßig getötet und 
rechtmäßig erworben wurden! 

 Wichtig für den Verkauf eines Abschusses ! 
Dr. Peter Lebersorger 

   In Anhang III – Alpenschneehuhn, 

                               Birkhuhn, Auerhuhn 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Jagdausübungsberechtigter 

     in Eigenjagdgebieten oder  

     in Genossenschaftsjagdgebieten 

              Rechtlicher Status der Raufußhühner in NÖ 

 Überwachungsverpflichtung 

     und 

     Anzeigeverpflichtung 

Dr. Peter Lebersorger 

   Jagdschutzorgane (Jagdaufseher) 

     öffentliche Wachen 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Jagdausübungsberechtigter hat das 
Aneignungsrecht 

              Rechtlicher Status der Raufußhühner in NÖ 

 Eingriff in fremdes Jagdrecht – §§ 137 StGB ff   

     „Wilderei“ (auch bei KFZ-Fallwild, bei Fund,  

     bei verletzten Stücken – Zustimmung des  

     Jagdausübungsberechtigten ist notwendig 

Dr. Peter Lebersorger 

   Raufußhühner sind als Wildarten Bestandteil  

     des Jagdausübungsrechts –  

     der Jagdausübungsberechtigte wird Eigentümer 



   Niederösterreichischer Raufußhühnertag 

 Statistischer Eingang in die Abschussliste 

 Gesonderte Meldung durch Grünvorlage und 
allenfalls Markierung des erlegten Hahnes 

              Rechtlicher Status der Raufußhühner in NÖ 

 Alle Bestimmungen des NÖ Jagdgesetzes 
gelten auch für die Bejagung und 
Behandlung der Raufußhühner ! 

Dr. Peter Lebersorger 

   Behörde kann in Strafverfahren Beweismittel 

     (Beweisstücke) sichern – unter Beachtung der 

     Rechte des Jagdausübungsberechtigten 



  Danke für Ihre Aufmerksamkeit! 
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